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Nationalsozialismus und Erinnerungspolitik in Österreich.Querschnittsberichte zum 7.
Österreichischen Zeitgeschichtetag

Vom 28.-31. Mai 2008 organisierte das Institut fÃ¼r
Zeitgeschichte der UniversitÃ¤t Innsbruck den 7. Ãs-
terreichischen Zeitgeschichtetag, die mit 47 Panels
und zahlreichen anderen Veranstaltungen bislang um-
fangreichste Bestandsaufnahme Ã¶sterreichischer For-
schung Ã¼ber die jÃ¼ngste Vergangenheit. Der Schwer-
punkt lag auf den 1960er- und 1970er-Jahren mit dem
Jahr 1968, 40 Jahre danach, im Zentrum. Es gab aber auch
eine Vielzahl von VortrÃ¤gen zum Nationalsozialismus
und Ãsterreichs Umgang damit.

Dieser war jahrzehntelang vor allem vom viel zi-
tierten Opfermythos geprÃ¤gt. In der von den “GroÃen
Drei” (USA, UdSSR und GroÃbritannien) auf der AuÃen-
ministerkonferenz in Moskau verabschiedeten und an-
schlieÃend vom Nationalen Befreiungskomitee Frank-
reichs in Algier bestÃ¤tigten Moskauer Deklaration vom
1. November 1943 wurde Ãsterreich als erstes Opfer der
Hitler’schen Aggression bezeichnet. Dies versetzte die
ReprÃ¤sentanten des Ã¶sterreichischen Nachkriegsstaa-
tes in die Lage, sich auf die nationale VersÃ¶hnung
zu konzentrieren und eine Auseinandersetzung mit der
Kriegsvergangenheit ihrer BÃ¼rger/innen zu vermeiden.
Die Moskauer Deklaration wurde “zur Magna Charta der
Zweiten Republik und zur Basis der politischen Iden-
titÃ¤t nach 1945” (Thomas Albrich). Die Instrumentali-
sierung und Ãberstrapazierung der Opferthese seitens
der Ã¶sterreichischen Bundesregierung war in der un-
mittelbaren Nachkriegszeit nur einMittel zumZweck: et-
wa als tragende StÃ¼tze beim Kampf “Um Einheit und

Freiheit” (Gerald Stourzh), der durch den mit den Sie-
germÃ¤chten geschlossenen Staatsvertrag vom 15. Mai
1955 ein erfolgreiches Ende fand. Aus dem reklamierten
Opferstatus erwuchs jedoch auch eine Haltung, die sich
zu einer MentalitÃ¤t mit problematischen Konsequen-
zen entwickelte: ZurÃ¼ckweisung der in der Moskauer
Deklaration deutlich angesprochenen Ã¶sterreichischen
Mitverantwortung fÃ¼r den Nationalsozialismus und
Ablehnung von WiedergutmachungsansprÃ¼chen von
Opfern aus der NS-Zeit.

Erst die Diskussion um die Kriegsvergangenheit
des BundesprÃ¤sidentschaftskandidaten Kurt Waldheim
im Jahre 1986 brachte die ZerstÃ¶rung des Opfermy-
thos. Waldheims Rechtfertigung, er sei bei der Deut-
schen Wehrmacht eingerÃ¼ckt, “wie Hunderttausen-
de Ãsterreicher auch, die ihre Pflicht erfÃ¼llt haben”,
stand in krassem Widerspruch zur GrÃ¼ndungsthese
der Zweiten Republik, wonach Ãsterreich und die Ãs-
terreicher/innen 1938 Opfer der Hitler’schen Aggres-
sion gewesen seien. Waldheims Diktum lenkte als
unbeabsichtigte Nebenfolge die Aufmerksamkeit der
Ã¶sterreichischen und internationalen Ãffentlichkeit auf
die Frage der Mitwirkung von Ãsterreicher/innen an den
Geschehnissen des Zweiten Weltkrieges. In den 1990er-
Jahren bekannten sich dann Bundeskanzler Franz Vra-
nitzky und der neue BundesprÃ¤sident Thomas Kle-
stil Ã¶ffentlich zu einer Mitverantwortung Ãsterreichs
fÃ¼r die in der NS-Zeit von seinen BÃ¼rger/innen be-
gangenen Taten. Es dauerte aber noch ein Jahrzehnt

1

http://www.h-net.org/reviews/


H-Net Reviews

(2001/2002), bis sich mit der ÃVP-FPÃ-Koalition eine
Ã¶sterreichische Bundesregierung, teilweise unter dem
Druck ihrer internationalenÃchtung, dazu bewegen lieÃ,
substantielle Restitutionsverhandlungen einzuleiten und
abzuschlieÃen.

Die Geschichtsschreibung war auch bei dieser Mate-
rie hÃ¤ufig nur ein Produkt ihrer jeweiligen Zeit. Ãs-
terreichische Historiker/innen im In- und Ausland sa-
hen in den 1950er-Jahren keinen Grund zur Kritik an
der von ihren Regierungen reklamierten Opferthese. Sie
betonten v. a. den in der Moskauer Deklaration gefor-
derten Widerstand der Ãsterreicher/innen und unters-
tÃ¼tzten damit die BemÃ¼hungen von Seiten der Po-
litik, alle Taten der WiderstandskÃ¤mpfer zu erfassen
und hervorzuheben. Erst mit der akademischen Etablie-
rung von Politikwissenschaft und Zeitgeschichte wurde
ein erster Schritt zu einer kritischen Geschichtsschrei-
bung gesetzt, der sich schlieÃlich im Zuge derWaldheim-
AffÃ¤re zu einem Sturm auf den Opfermythos weiterent-
wickelte. Der jÃ¼ngste Zeitgeschichtetag prÃ¤sentierte
nun eine inzwischen beeindruckende inhaltliche undme-
thodische Vielfalt in der Forschung Ã¼ber dieses jahr-
zehntelang tabuisierte Thema.

Dabei war auch immer wieder Ãsterreichs Um-
gang mit dieser Vergangenheit selbst ein Thema. So
trug bereits Panel 7 den Arbeitstitel “Nationalsozialis-
mus und Geschichtspolitik”. WERNER BUNDSCHUH
(Dornbirn) berichtete darin Ã¼ber ein aktuelles Oral-
History-Projekt mit ehemaligen in Vorarlberg eingesetz-
ten ukrainischen Zwangsarbeiter/innen, das an Feldfor-
schungen aus den 1990er-Jahren anknÃ¼pfte, bei der
auch private Spendengelder verteilt worden waren. In
den letzten zwei Jahren besuchte Bundschuh nun ge-
meinsam mit Margarethe Ruff in der Ukraine ehemali-
ge Betroffene und fÃ¼hrte zusammen mit ihr insgesamt
31 Interviews durch. WÃ¤hrend bei den Forschungen
der 1990er-Jahre die Lebenssituation der Zwangsarbei-
ter/innen wÃ¤hrend des Zweiten Weltkrieges in Vorarl-
berg im Vordergrund stand, lag nun der Schwerpunkt auf
der RÃ¼ckkehr-Perspektive. Viele Betroffene erinnerten
sich an einen feindseligen Empfang in der zerstÃ¶rten
Heimat. Die VorwÃ¼rfe gingen hÃ¤ufig in die Richtung
einer Arbeit fÃ¼r den Feind. Einige Ã¤uÃerten wie bei
frÃ¼heren Besuchen auch den Wunsch, noch einmal an
den Ort ihrer Jugendjahre zurÃ¼ckkehren zu dÃ¼rfen.
Daraus entstand eine entsprechende Einladung der Stadt
Dornbirn fÃ¼r Ende Juni 2008, die gleichzeitig eine zu-
mindest indirekte WÃ¼rdigung dieses Projektes durch
das offizielle Vorarlberg bedeutet. Diese offenere Hal-
tung zur eigenen Vergangenheit kommt auch durch eine

verÃ¤nderte Haltung der Illwerke AG zum Ausdruck, die
eine von ihr in Auftrag gegebene und bis 2008 gesperr-
te Dissertation Ã¼ber die Zwangsarbeit auf ihren Bau-
stellen freigegeben und das Entstehen einer Gedenktafel
gefÃ¶rdert hat, deren Anbringung fÃ¼r den September
2008 vorgesehen war.

Die von Bundschuh beschriebenen Opfer erhielten
auch Zahlungen aus dem im Dezember 2000 auf Grund-
lage eines einstimmig im Nationalrat beschlossenen Ge-
setzes eingerichteten “VersÃ¶hnungsfonds” zur Erbrin-
gung von Leistungen an ehemalige Sklaven und Zwangs-
arbeiter, der als Vorlauf und Parallelaktion zu den im Ja-
nuar 2001 erfolgreich abgeschlossenen Restitutionsver-
handlungen mit OpferverbÃ¤nden und ReprÃ¤sentanten
betroffener Staaten diente. Die Behauptung, Ãsterreich
habe sich bis dahin aus seiner Verantwortung davonge-
stohlen, ist jedoch unhaltbar. Es war zumindest “nicht
gÃ¤nzlich untÃ¤tig gewesen” (Michael Gehler). In den
1950er-Jahren gab es allerdings hÃ¤ufig ein “aus heutiger
Sicht zynisch anmutendes Gleichgewichtsdenken” (Bri-
gitte Bailer): Jede Initiative zugunsten der Opfer wurde
von einer zugunsten ehemaliger Nationalsozialisten be-
gleitet, um deren Reintegration in die Ã¶sterreichische
Gesellschaft zu fÃ¶rdern.

Die sich unter anderem aus diesem Kontext ergeben-
den persÃ¶nlichen Konsequenzen fÃ¼r die Opfer bei der
Annahme von EntschÃ¤digungen, auch fÃ¼r die An-
gehÃ¶rigen bis hin zur Enkelgeneration, hat NICOLE
IMMLER (Wien) untersucht. So entstand eine Fallstu-
die zu Ãsterreich, die auf sieben LÃ¤nder ausgedehnt
werden soll. Die Kritik der Ãberlebenden richte sich
auf oft haarstrÃ¤ubende BegrÃ¼ndungen fÃ¼r Ableh-
nungen, aber auch auf die groÃe mediale Ãffentlich-
keit und Meldungen Ã¼ber angeblich ganz hohe Geld-
betrÃ¤ge. BefÃ¼rchtungen Ã¼ber mÃ¶gliche Vorurtei-
le, hier wÃ¼rden nur materielle Vorteile angestrebt,
fÃ¼hrten teilweise sogar zu einer Angst vor solchen Zah-
lungen. Die nachfolgenden Generationen wÃ¼rden mit
diesem Thema offensiver umgehen, die Enkel seien so-
gar Ã¼bersensibel und wÃ¼rden eine breitere Themati-
sierung wÃ¼nschen.

Auch Panel 36 widmete sich dem Thema Zwangsar-
beit, dabei vor allem Zwangsabtreibungen und Zwangs-
sterilisationen an polnischen und russischen “Ostar-
beiter/innen”. GABRIELE CZARNOWSKI (Graz) mach-
te in ihrem Referat “Russenfeten” am Beispiel der Uni-
versitÃ¤tsfrauenklinik Graz deutlich, dass diese Praxis
weit verbreitet war. Dass es sich auch in Graz um
Masseneingriffe gehandelt hat â nÃ¤mlich um min-
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destens 500 â, war nicht ganz leicht zu rekonstruie-
ren, denn die Krankengeschichten sind bis auf weni-
ge Ausnahmen nicht mehr erfasst. Czarnowski konn-
te noch 497 SchwangerschaftsabbrÃ¼che aus rassischen
GrÃ¼nden an der UniversitÃ¤tsfrauenklinik Graz iden-
tifizieren, weitere 150 bis 200 Aufnahmen von Zwangs-
arbeiter/innen wegen Aborts konnten nicht nÃ¤her be-
stimmt werden. Im Mittelpunkt des Fallbeispiels stand
SS-SturmbannfÃ¼hrer Karl Ehrhardt, der Klinikvorstand
der Grazer UFK. Ehrhardt wandte hÃ¤ufig Techniken an,
die zeitgenÃ¶ssischen Standards Ã¤rztlicher Kunst nicht
entsprachen. In Graz wurden Abtreibungen bei Zwangs-
arbeiter/innen bis in spÃ¤teste Phasen der Schwanger-
schaft durchgefÃ¼hrt. Damit wurden die Operateure zu
Akteuren des nationalsozialistischen genozidalen Sys-
tems, das auf Vernichtung und selektive Einverleibung
der “OstvÃ¶lker” zielte. Erhardts “Forschungen” erschie-
nen bis 1945 in anerkannten Fachzeitschriften. Ein Er-
mittlungsverfahren gegen ihn wurde 1954 eingestellt.

CLAUDIA SPRING (Wien) berichtete, dass mindes-
tens 400.000 Menschen, etwa gleich viele Frauen und
MÃ¤nner, zwischen 1934 und 1945 im nationalsozialisti-
schen Deutschland und den besetzten Gebieten zwangs-
sterilisiert wurden, davon etwa 6.000 in der ehemali-
gen Ostmark. Wie die erst seit kurzem fÃ¼r die For-
schung zugÃ¤ngliche Spruchsammlung von 1.700 Ver-
fahren beim Erbgesundheitsgericht Wien zeigt, unter-
schied sich der Vollzug des Gesetzes in der “Ostmark”
deutlich vom “Altreich”: Erstens war die gesetzliche Ba-
sis 1940 bereits eingeschrÃ¤nkt, Ãrzte sollten nur bei be-
sonders groÃer “Fortpflanzungsgefahr” einen Antrag auf
ein Verfahren beim Erbgesundheitsgericht stellen, zwei-
tens gab es kriegsbedingte PersonalengpÃ¤sse bei Rich-
tern und Ãrzten, drittens verliefen in Wien Zwangssteri-
lisation und “Euthanasie” parallel â und einige Ãrzte wa-
ren fÃ¼r beides verantwortlich.

HERWIG CZECH (Wien) knÃ¼pfte mit seinem Vor-
trag “Biopolitik und Zwangsarbeit” thematisch an Ga-
briele Czarnowski und geographisch an Claudia Spring
an. Aus der Perspektive der NS-BevÃ¶lkerungspolitik
bedeutete der Einsatz von Millionen auslÃ¤ndischen
Zwangsarbeiter/innen auf dem Gebiet des Deutschen
Reiches eine erhebliche Bedrohung. War doch damit das
Ã¼ber Jahre propagierte und praktisch verfolgte Ziel ei-
ner ethnischenHomogenisierung im Sinne eines “rassen-
reinen VolkskÃ¶rpers” in Frage gestellt. Millionen von
Menschen wurden ins Reichsgebiet verschleppt, davon
ein groÃer Teil aus dem als “rassisch minderwertig” dif-
famierten Osteuropa.

“Politische Verfolgung im Nationalsozialismus” war
auch der Themenschwerpunkt im Panel 12. CLAUDIA
KURETSIDIS-HAIDER (Wien) gab dabei zunÃ¤chst ei-
nen differenzierten Ãberblick Ã¼ber den Umgang mit
Widerstand und Verfolgung sowie die Verwendung die-
ser Begriffe in Ãsterreich seit 1945. Nach der diesbe-
zÃ¼glich von auÃen- und parteipolitischen Interessen
geprÃ¤gten Nachkriegszeit hat das Dokumentationsar-
chiv des Ã¶sterreichischenWiderstandes (DÃW) seit sei-
ner GrÃ¼ndung 1963 neben einer beeindruckenden For-
schung auch hinsichtlich Kategorisierungen MaÃstÃ¤be
gesetzt, die bis heute nachhaltig in der Ã¶sterreichischen
Historiografie verankert sind. Nichtsdestotrotz wird bis
in die Gegenwart um die Definition fÃ¼rWiderstand ge-
rungen. So hat der Zeithistoriker Gerhard Botz das DÃW
erst im MÃ¤rz 2008 aufgefordert, “den Widerstand neu
zu lesen”.

Kuretsidis-Haider griff diese Anregung auf und
plÃ¤dierte dafÃ¼r, auch den Begriff der Verfolgung ei-
ner neuen Betrachtung zu unterziehen. Dabei stellte sie
ihren innovativen Ansatz zur Ãberwindung einer aus
ihrer Sicht bestehenden UnschÃ¤rfe bzw. Begriffsver-
wirrung in der Forschung bei der Verwendung der Be-
griffe Widerstand und Verfolgung vor: Der Blickwin-
kel solle sich weg von den Verfolgten hin zu den Ver-
folgern und ihren MaÃnahmen richten und die Ka-
tegorie der politischen Verfolgung damit verknÃ¼pft
werden. Mit einer ausfÃ¼hrlichen Auswahl an Frage-
stellungen und daraus sich ergebenden Kategorisierun-
gen, bei der auch das sowohl quantitativ als auch qua-
litativ NS-spezielle der Verfolgung in Ãbersteigerung
anderer nicht-demokratischer Systeme hervorgehoben
wurde, konkretisierte Kuretsidis-Haider den derzeitigen,
schon fortgeschrittenen Stand der Ausdifferenzierung ih-
res Ansatzes.

WOLFGANG FORM (Marburg) sprach Ã¼ber das
“Feindstrafrecht in Ãsterreich undDeutschland” und ver-
glich dabei Hessen und Ãsterreich miteinander. Nach
dem “Anschluss” prÃ¤gten nationalsozialistische Hardli-
ner unter den Juristen die Spruchpraxis. Sie forderten die
TÃ¶tung von Geisteskranken und “VolksschÃ¤dlingen”
ohne Verfahren oder verlangten das Ã¶ffentliche Er-
hÃ¤ngen von Polen wegen Geschlechtsverkehrs mit ei-
nem deutschen MÃ¤dchen, wenn ihnen die juristisch
vorgesehenen MÃ¶glichkeiten einer Bestrafung unzu-
reichend erschienen. Der WillkÃ¼r war TÃ¼r und Tor
geÃ¶ffnet. OberstaatsanwÃ¤lte entschieden, ob ein Fall
als politisch oder unpolitisch eingestuft wurde, ob er an
ein Volksgericht oder ein Sondergericht weitergeschickt
wurde. 1940 wurden Angeklagte vor dem Sondergericht
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wegen kritischer ÃuÃerungen zu zwei Jahren Haft ver-
urteilt, 1943 fÃ¼r die gleichen Aussagen wegen “Wehr-
kraftzersetzung” vom Volksgericht zum Tode verurteilt.
Letzteres war dabei keineswegs nur ein Gericht fÃ¼r
Deutsche, etwa 50 Prozent der Angeklagten waren Aus-
lÃ¤nder.

Das groÃe AusmaÃ an WillkÃ¼rlichkeit kam auch
in den beiden darauf folgenden VortrÃ¤gen deutlich
zum Ausdruck: URSULA SCHWARZ (Wien) referier-
te Ã¼ber die Strafbestimmungen zum “Landesverrat”
nach 1938, FRANZ SCHARF (Linz) Ã¼ber Krimina-
litÃ¤tsbekÃ¤mpfung als politische Verfolgung am Bei-
spiel “Oberdonau”. Viele wurden nach Absitzen einer
Haftstrafe in ein Konzentrationslager Ã¼berstellt. FÃ¼r
Ã¤hnliche Delikte variierten die Strafen zwischen eini-
gen Tagen Haft und Hinrichtung. Es hing von den Ums-
tÃ¤nden und den jeweiligen Richtern ab, der Ermessens-
spielraum war groÃ.

Im Panel 27 stand die Rolle der Geisteswissenschaf-
ten in Ãsterreich wÃ¤hrend der nationalsozialistischen
Herrschaft im Mittelpunkt. Gerade die Geschichtswis-
senschaft hat sich erst in den letzten Jahren kritisch mit
der eigenen Forschungsproduktion im “Dritten Reich”
auseinandergesetzt. Mittlerweile liegen bereits wichti-
ge Grundlagenforschungen und Publikationen zu diesem
Thema vor, verwiesen sei hier nur auf das 2008 von Ingo
Haar und Michael Fahlbusch herausgegebene Handbuch
der vÃ¶lkischen Wissenschaften.

PETRA SVATEK (Wien) gab in ihrem Vortrag Ã¼ber
die SÃ¼dostforschung in Wien die Leitlinie vor: Wis-
senschaft muss immer politisch gedacht werden und
war auch im Nationalsozialismus keineswegs neutral.
Die SÃ¼dostforschung hat eine lange Tradition und flo-
rierte schon in den frÃ¼hen 1930er-Jahren. Bereits das
grÃ¶Ãte Projekt vor 1938 war interdisziplinÃ¤r ausge-
richtet und vor allem durch die teilweise Mitarbeit von
NSDAP-Mitgliedern politisch motiviert. Der “Anschluss”
fÃ¼hrte dann zu weiteren entsprechenden Umschich-
tungen beim Personal und denThemen. So wurden Land-
karten bis tief in den (sÃ¼d-)osteuropÃ¤ischen Bereich
mit Farben fÃ¼r die darin angeblich lebenden Volksgrup-
pen erstellt. Vor allem Geisteswissenschaftler der Uni-
versitÃ¤t Wien profitierten von diesem Boom, insgesamt
wurden 51 Forschungsprojekte von Wiener Forschern
eingereicht. Die Initiativen sind nicht nur von Politikern
ausgegangen, sondern auch von Wissenschaftlern selbst.
Sie boten von sich aus eine Indienstnahme etwa fÃ¼r
Umsiedlungen an. Auch die fÃ¼hrende PersÃ¶nlichkeit
der Geografie in Wien, Hugo Hassinger, war am politi-

schen Gebrauch seiner Karten interessiert â sie dienten
dem AuswÃ¤rtigen Amt und den deutschen Truppen am
Balkan. Nach 1945 konnte Hassinger seine Karriere fast
bruchlos fortsetzen. Im Alter war er EhrenprÃ¤sident der
Ãsterreichischen Geographischen Gesellschaft.

DIRK RUPNOW (Wien) beschÃ¤ftigt sich mit der De-
finition und der Diagnose des “JÃ¼dischen” in der na-
tionalsozialistischen “Judenforschung”. Eine transdiszi-
plinÃ¤re Forschungwidmete sich jÃ¼discher Geschichte
und Kultur, erreichte aber bis zuletzt keine klare Defini-
tion des “JÃ¼dischen”. Immer wieder wurden kulturelle
und biologistische Aspekte Ã¼berlagert und daraus ein
“jÃ¼discher Geist” konstruiert. Auch die NÃ¼rnberger
Gesetze gingen den Umweg Ã¼ber die Religion. Letzt-
lich ging es darum, ein Feindbild zu produzieren und â
bis nach seiner Vernichtung â zu konservieren, ohne dass
es jemals gelang, eine in sich schlÃ¼ssige wenigstens
pseudowissenschaftlich aussehende Fassade zu konstru-
ieren. Einen solchen Versuch unternahm Alfred Rosen-
bergmit seinem in Frankfurt amMain gegrÃ¼ndeten “In-
stitut zur Judenfrage”. Er ortete Ã¼berall den Angriff des
“jÃ¼dischen Geistes” und sah die “Judenfrage” erst dann
als gelÃ¶st, wenn kein Jude mehr in Europa leben und
die geistigen Folgen Ã¼berwunden worden wÃ¤ren.

Die praktische Relevanz der Geisteswissenschaf-
ten im “Dritten Reich” wurde unter Kriegsbedingun-
gen besonders gefÃ¶rdert. ALEXANDER PINWINKLER
(Wien) bezeichnete in diesemZusammenhang StraÃburg
als StÃ¼tzpunkt der “kÃ¤mpfenden deutschen Wissen-
schaft”. Bis 1940 befand sich dort die zweitgrÃ¶Ãte fran-
zÃ¶sische UniversitÃ¤t, deren AngehÃ¶rige nach dem
Einmarsch der Wehrmacht teilweise in Konzentrations-
lager deportiert wurden. Ihre verbliebenen Reste wi-
chen nach Clermont-Ferrand aus, wÃ¤hrend nach der
nationalsozialistischen Annexion des Elsass die Reichs-
universitÃ¤t StraÃburg gegrÃ¼ndet wurde. Auch dort
war man stark interdisziplinÃ¤r ausgerichtet. Pinwink-
ler konzentrierte sich aber besonders auf die Historiker
und die von ihnen gelieferten Argumente fÃ¼r den deut-
schen Anspruch auf das Elsass. Drei Historiker erhiel-
ten einen Lehrstuhl und berieten kooperativ die deut-
sche Volkstumspolitik im Elsass und deren “historische
Sendung”, die das Elsass zu einem “Herzland” Deutsch-
lands machen sollte. Die Historiker sahen sich als Teil
einer deutschen “Entwelschungsaktion”, ihre Volkstums-
konstruktionen Ã¤hnelten sich einander. Sowohl Figu-
ren wie Gottfried von StraÃburg als auch eine rassis-
tische WÃ¼rdigung der Hugenotten als Gewinn fÃ¼r
Deutschland und Verlust fÃ¼r Frankreich mussten hier
als Argumente herhalten.
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INGO HAAR (Wien) sieht die boomende Volkstums-
forschung in Ãsterreich ab 1919 als Instrument, die Pa-
riser VorortvertrÃ¤ge in Frage zu stellen. Das Ziel war
unumstritten: ein neues erstarktes Deutschland und mit-
telfristig die Neuordnung Europas. Zentren dieser Volks-
tumsforscher waren Prag, das Sudetenland und Inns-
bruck. Bei der deutschen Historikertagung 1927 stand
bereits fest: Der deutsche “Volks- und Kulturboden” sei
viel grÃ¶Ãer als die engen Reichsgrenzen, das deut-
sche Kulturland wÃ¼rde sich in Wirklichkeit von Re-
val bis Bukarest erstrecken. Dessen Erforschung stand
nun auf der Aufgabenliste, Wissenschaft und Politik ko-
operierten diesbezÃ¼glich nunmehr “wie sonst nur beim
MilitÃ¤r”. Auch hier arbeiteten die Forscher interdiszi-
plinÃ¤r. VÃ¶lkische Jugend und Studentenverbindungen
sowie mÃ¤chtige Organisationen wie der Verein fÃ¼r
das Deutschtum im Ausland (VDA) spielten die zentra-
le Rolle in der FÃ¶rderung des Auslandsdeutschtums.
VDA-Leiter Hans Steinacher verfolgte als Teil eines star-
ken Innsbrucker Netzwerkes eine skrupellose TÃ¤tigkeit
im Volkstumskampf und war ein wichtiger Kontaktmann
zwischen Archivaren, Historikern und den wissenschaft-
lichen Institutionen. Nach dem “Anschluss” 1938 half die
SÃ¼dosteuropÃ¤ische Forschungsstelle bei der raschen
Eingliederung Ãsterreichs in die Gauordnung.

Im Panel 32 ging es zunÃ¤chst wieder um die Wahr-
nehmung der Ã¶sterreichischenMitverantwortung nach
1945. HARALD KNOLL (Graz) stellte die verbreitete An-
nahme, dass NS-TÃ¤ter Ã¶sterreichischer Herkunft et-
wa 40 Prozent der KZ-Wachmannschaften gestellt ha-
ben (Simon Wiesenthal), an den Beginn seines Refe-
rats, das sich FunktionstrÃ¤ger/innen Ã¶sterreichischer
Herkunft in der nationalsozialistischen Vernichtungs-
maschinerie widmete. Durch die TÃ¤tigkeit auÃerge-
wÃ¶hnlich vieler Ãsterreicher im “Euthanasie”-Bereich
kÃ¶nnte ihr Anteil tatsÃ¤chlich Ã¼berproportional
gewesen sein. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde
die Ã¶sterreichische Mitverantwortung auch durch die
Leugnung der Ã¶sterreichischen Herkunft vieler TÃ¤ter
verdrÃ¤ngt. Die Frage der diesbezÃ¼glichen Zuordnung
ist fÃ¼r Knoll aber tatsÃ¤chlich nicht einfach, gerade
AltÃ¶sterreicher aus der untergegangenen Monarchie
wÃ¼rden eine klare Definition schwierig machen. Trotz
Vorarbeiten von Gerhard Botz und Gerhard Jagschitz sei
der Anteil der Ãsterreicher bei der DurchfÃ¼hrung des
Holocaust nicht eindeutig festgelegt.

WINFRIED R. GARSCHA (Wien) bot einen Ãber-
blick Ã¼ber die juristische Verfolgung von NS-TÃ¤tern
und die wissenschaftliche Bearbeitung dieses Themas.
Er fÃ¼hrte aus, wie stark sich die Forschungslandschaft

in den letzten 20-25 Jahren verÃ¤ndert hat. ZunÃ¤chst
wurden Gerichtsakten immer mehr als historische Quel-
le genutzt, daraus resultierten die ersten Untersuchun-
gen. Erste Arbeiten zur Nachkriegsjustiz und Entnazi-
fizierung in Ãsterreich wurden von einem Wirtschafts-
historiker geschrieben. Aber erst in den letzten Jahren
entwickelte sich das Thema immer mehr zu einem nor-
malen Forschungsgegenstand. Arbeiten von HansWoller
und Norbert Frei wÃ¼rden aber auch die Notwendigkeit
eines europaweiten und Ã¼ber den Nationalsozialismus
hinausgehenden Ansatzes zeigen.

EDITH RAIM (MÃ¼nchen) schloss hier mit einem
BlickÃ¼ber die Ã¶sterreichischenGrenzen an, indem sie
Ã¼ber die Anfangsschwierigkeiten der westdeutschen
Justiz referierte. Der Wiederaufbau der Justiz nach 1945
hing von der jeweiligen Besatzungsmacht ab. Die materi-
ellen Bedingungen des Neuanfangs einer deutschen Jus-
tiz spotteten jeder Beschreibung â oft hauste man in Rui-
nen und es fehlte selbst an Schreibmaschinen und Geset-
zesbÃ¼chern. Belastete Juristen sollten vom Richteramt
ausgeschlossen bleiben, doch eine diesbezÃ¼gliche Defi-
nition habe sich als schwierig erwiesen. So war der ers-
te OLG-PrÃ¤sident Hermsen zwar nie Mitglied der NS-
DAP, aber durch seine zahlreichen Todesurteile (“Hang-
man of the Ruhr”) ein exponierter Teil der national-
sozialistischen Mordmaschinerie. Die Alliierten lieÃen
schlieÃlich aus pragmatischen GrÃ¼nden sehr viele alte
Strukturen bestehen und eine mehr oder weniger neue
deutsche Justiz bald wieder weitgehend selbstÃ¤ndig ar-
beiten. Trotz dieser schwierigen Rahmenbedingungen
gab es beeindruckende Versuche der Aufarbeitung, die
bis jetzt noch nicht wirklich gewÃ¼rdigt wurden. Raim
prÃ¤sentierte dazu eine Zwischenbilanz: In einer von ihr
miterstellten Datenbank des Instituts fÃ¼r Zeitgeschich-
te in MÃ¼nchen finden sich 36.386 Strafverfahren. Das
Jahr 1948 markierte dabei mit 4.160 Verfahren und unge-
fÃ¤hr 5.200 Angeklagten einen absoluten HÃ¶hepunkt.

Blickt man nach diesem hier nur in Ausschnit-
ten zu leistenden kurzen Querschnitt aktueller For-
schungsberichte noch einmal auf die Geschichte der Ge-
schichtsschreibung Ã¼ber die nationalsozialistische Ver-
gangenheit Ãsterreichs, so kann man den in Innsbruck
sichtbaren Fortschritt der letzten Jahre erst angemes-
sen wÃ¼rdigen. Noch im Jahre 1994, kurz nach dem
Ende der Waldheim-AffÃ¤re, beklagte Brigitte Bailer
vom Dokumentationsarchiv des Ã¶sterreichischen Wi-
derstandes (DÃW): “BetrÃ¤chtliche ForschungslÃ¼cken
bestehen nach wie vor im Bereich der TÃ¤terforschung,
aber vor allem bei den auf die Aufarbeitung der na-
tionalsozialistischen Epoche durch die Zweite Repu-
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blik abzielenden Themenstellungen.” In Innsbruck 2008
stand nun neben einer Betrachtung der Opfer auch
ganz selbstverstÃ¤ndlich die TÃ¤terforschung imMittel-
punkt der VortrÃ¤ge, ebenso wie die von Bailer eben-
falls geforderte Geschichte des Umgangs der Zweiten
Republik mit diesem Teil ihrer Vergangenheit. Der ein-
gangs in Ausschnitten beschriebene Panel 7, zu dem
noch unter anderem die Vorstellung eines Biografiepro-
jektes Ã¼ber den Ã¶sterreichischen Hauptkriegsverbre-
cher Arthur SeyÃ-Inquart gehÃ¶rte, ist dafÃ¼r ebenso
ein Beleg wie etwa Panel 44 Ã¼ber “Nationalsozialis-
mus in Ã¶sterreichischen Museen und GedenkstÃ¤tten
in den 70er Jahren”. Die teilweise internationalen Ursa-
chen dieser Entwicklung, etwa das Ende des Kalten Krie-
ges, wÃ¤ren lohnender Gegenstand einer eigenen Unter-
suchung.

KurzÃ¼bersicht:

Panel 7: Nationalsozialismus und Geschichtspolitik
Werner Bundschuh (Dornbirn): BrÃ¼cken schlagen

â ehemalige Zwangsarbeiter(innen) aus der Ukraine zwi-
schen RÃ¼ckkehr und neuer Heimat (Region Vorarlberg)

Nicole Immler (Wien): Restitution und Ent-
schÃ¤digung: Eine generationenÃ¼bergreifende Erfah-
rung

Christina Kleiser (Wien): Der Holocaust und die Nor-
mativitÃ¤t des BÃ¶sen. Ãsterreichische NS-Prozesse als
Quelle eines philosophisch-historischen Projekts

Johannes Koll (Wien): Arthur SeyÃ-Inquart
(1892â1946). Vorstellung eines Biografieprojekts

Panel 12: Politische Verfolgung im Nationalsozialis-
mus: Fragestellung und Forschungsstand

Claudia Kuretsidis-Haider (Dokumentationsarchiv
des Ã¶sterr. Widerstandes, Wien): Die politische Verfol-
gung durch das NS-Regime und der Diskurs Ã¼ber die
Verfolgung des politischen Widerstands. Anmerkungen
zu einer forschungsleitenden Begriffsverwirrung

Wolfgang Form (Forschungs- und Dokumentati-
onszentrum Kriegsverbrecherprozesse der Philipps-
UniversitÃ¤t Marburg/Lahn): Komparative Betrachtun-
gen zum NS-Feindstrafrecht in Ãsterreich und Deutsch-
land. Ergebnisse eines Forschungsprojekts

Ursula Schwarz (Dokumentationsarchiv des
Ã¶sterreichischen Widerstandes, Wien): Landesverrat
als Ausdruck politischer NS-Strafjustiz

Franz Scharf (OberÃ¶sterreichisches Landesarchiv,
Linz): KriminalitÃ¤tsbekÃ¤mpfung als politische Verfol-
gung am Beispiel Oberdonau

Panel 27: Geisteswissenschaften im Nationalsozialis-
mus:

AnstÃ¶Ãe jenseits der Disziplinen
Petra Svatek (Wien): SÃ¼dostforschung in Wien

wÃ¤hrend des Nationalsozialismus
Dirk Rupnow (Wien): Rasse und Geist: Defini-

tionen und Diagnosen des “JÃ¼dischen” in der NS-
Judenforschung

Alexander Pinwinkler (Wien): Konstruktionen
des Volkstums in historisch-kulturwissenschaftlichen
Forschungen an der deutschen ReichsuniversitÃ¤t
StraÃburg, 1941â1944

Ingo Haar (Wien): âVolkstumsforschungâ in Ãster-
reich von 1918/19 bis 1945

Panel 32: Nachkriegsprozesse und TÃ¤terforschung
Harald Knoll (Ludwig Boltzmann-Institut fÃ¼r

Kriegsfolgen-Forschung, Graz): FunktionstrÃ¤ger-Innen
Ã¶sterreichischer Herkunft in der Kommandostruktur
von Konzentrationslagern, Vernichtungslagern, Einsatz-
gruppen. Zielstellungen eines Forschungsprojekts

Winfried R. Garscha (Zentrale Ã¶sterreichische For-
schungsstelle Nachkriegsjustiz, Wien): Die Nachkriegs-
justiz als Gegenstand der Rechts-, Politik- und Ge-
schichtswissenschaft. Der Ã¶sterreichische Forschungs-
stand im europÃ¤ischen Vergleich

Edith Raim (Institut fÃ¼r Zeitgeschichte,
MÃ¼nchen): Anmerkungen zu den Dimensionen der
Verfolgung von NS-Verbrechen in der unmittelbaren
Nachkriegszeit in Westdeutschland

Panel 36: Medizin und Geschlecht im Nationalsozia-
lismus.

Zwangsarbeit â Zwangsabtreibung â Zwangssterili-
sation

Kommentar: Gabriella Hauch (Institut fÃ¼r Frauen-
und Geschlechterforschung der UniversitÃ¤t Linz)

Gabriele Czarnowski (Institut fÃ¼r Sozialmedi-
zin und Epidemiologie, Medizinische UniversitÃ¤t
Graz): âRussenfetenâ. Abtreibung und Forschung an
schwangeren Zwangsarbeiterinnen in der Univer-
sitÃ¤tsfrauenklinik Graz 1943â45

Claudia Spring (Wien): âBei abermaliger Weigerung
wird polizeilicher Zwang in Anwendung gebracht wer-
den mÃ¼ssenâ. Zwangssterilisationen in der Ostmark

Herwig Czech (Dokumentationsarchiv des
Ã¶sterreichischen Widerstandes, Wien): Biopo-
litik und Zwangsarbeit. Gesundheits- und be-
vÃ¶lkerungspolitische Implikationen des âAus-
lÃ¤ndereinsatzesâ im Reichsgau Wien

Panel 44: Nationalsozialismus in Ã¶sterreichischen
Museen und

GedenkstÃ¤tten in den 70er Jahren
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Bertrand Perz (Institut fÃ¼r Zeitgeschichte der Uni-
versitÃ¤t Wien): Museum Mauthausen: Konzeption und
Entstehung der ersten historischen Dauerausstellung in
der KZ-GedenkstÃ¤tte Mauthausen zwischen 1963 und
1970

Peter Larndorfer (Wien): Die Ausstellungen des Do-

kumentationsarchivs des Ã¶sterreichischen Widerstan-
des (1978/2005) â ein Vergleich

Heidemarie Uhl (Ãsterreichische Akademie der Wis-
senschaften, Wien): Die Errichtung der Ãsterreichischen
GedenkstÃ¤tte im Staatlichen Museum Auschwitz-
Birkenau (1978)
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